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«ASIP bedeutet für    
    uns: Gemeinsam  
 für eine starke  
   berufliche Vorsorge!»



Unsere Zielsetzungen

Der ASIP setzt sich für die Er-
haltung und Weiterentwicklung  
der beruflichen Vorsorge ein.

1. die Erhaltung der weitergehenden Vorsorge

2. die sozialpartnerschaftlich geführte berufliche Vorsorge

3. eigenverantwortlich handelnde, gut ausgebildete Führungsorgane

4. versicherungstechnisch korrekte, nachvollziehbare Rahmenbedingungen

5. eine effiziente finanzielle Führung der Vorsorgeeinrichtungen

6. eine langfristig stabile berufliche Vorsorge

Die berufliche Vorsorge nimmt im schweizerischen System der sozialen Sicherheit einen  
zentralen Stellenwert ein. Oberstes Ziel ist die Erhaltung der beruflichen Vorsorge und deren  
Sicherheit im Interesse der Versicherten.

Die demografische Entwicklung, die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, die wirtschaftlichen  
Veränderungen und der Wandel der Kapitalmärkte verlangen innovative Lösungen. Der ASIP will diese 
Handlungsfelder frühzeitig erkennen und Reformen im Interesse der längerfristigen Stabilität der  
beruflichen Vorsorge aktiv einleiten.

Der ASIP will eine freiheitlich ausgestaltete und dezentral durchgeführte berufliche Vorsorge. 
Er fordert und fördert daher:

Auf dem Titelblatt: Präsident Christoph Ryter, Gertrud Stoller-Laternser und Daniel Dürr (v. r.) vom ASIP-Vorstand  
am ASIP-JAHRESSTART 2014 in Bern, 14. Januar 2014.
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Bericht des Präsidenten und des Direktors

Geschätzte ASIP-Mitglieder

 D er ASIP bezweckt die Erhaltung und Förde-
rung der beruflichen Vorsorge auf freiheit-
licher und dezentraler Grundlage und setzt 

sich für das Drei-Säulen-Konzept in ausgewogener Ge-
wichtung ein. Sein oberstes Ziel sind die praxisorientierte 
Gestaltung und Führung der beruflichen Vorsorge und de-
ren Sicherheit im Interesse der Versicherten. Der Erfüllung 
dieser Zielsetzungen soll auch der neu gestaltete Jahresbe-
richt dienen, der auf das vergangene Jahr zurückblickt und 
aktuelle vorsorgepolitische Fragestellungen sowie Ver-
bandsthemen beleuchtet. Im Fokus standen 2013 der Be-
ginn der Diskussionen über das Projekt «Altersvorsorge 
2020», die Frage, wie Pensionskassen effizient und effektiv 
ihre Stimmrechte an Generalversammlungen von Schwei-
zer Aktiengesellschaften ausüben können, die Transparenz 
bei den Vermögensverwaltungskosten sowie die Kommu-
nikation des ASIP über verschiedene Kanäle. 

Pensionskassen nehmen eine zentrale sozial- und vor-
sorgepolitische Aufgabe wahr. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
und werden durch Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter 
sozialpartnerschaftlich geführt. Als Investoren von gegen 
CHF 650 Mia. haben Pensionskassen eine wichtige volks-
wirtschaftliche und finanzmarktpolitische Bedeutung. Pen-
sionskassen sind jedoch weder mit Banken noch mit Versi-
cherungen vergleichbar. Sie sind beispielsweise mehr als 
eine Ansammlung von einzelnen, risikolosen Sparkonten. 

Christoph Ryter
Präsident

Hanspeter Konrad
Direktor

Das Reformprojekt «Altersvorsorge 2020», die Frage, wie  
Pensionskassen effizient ihre Stimmrechte an Generalversammlungen 
von Aktiengesellschaften ausüben können, sowie die Transparenz der 

Vermögensverwaltungskosten standen 2013 im Fokus des ASIP.

Die für Finanzinstitute im Nachgang zur Finanzkrise be-
schlossenen Bestimmungen zur Abwehr weiterer Krisen 
können daher nicht unbesehen auf Pensionskassen über-
tragen werden. Gleiches gilt für die geplanten Regulie-
rungsprojekte des Finanzmarktes und seiner Akteure (z. B.  
Finanzmarktinfrastruktur- und Finanzdienstleistungsgesetz). 
Pensionskassen bilden vielmehr Solidargemeinschaften 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die durch den  
Zusammenschluss von Einzelrisiken für ihre Versicherten  
einen kostengünstigen Mehrwert erbringen. Schliesslich 
schaffen sie auch zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten.

Damit ihre Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden kann, 
sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Um-
gang mit dem kollektiv gebildeten Vorsorgevermögen und 
das Verhalten der involvierten Personen entscheidend. Nur 
mit einer starken 2. Säule kann in Ergänzung der AHV und 
allenfalls auch der Ergänzungsleistungen das Verfassungs-
ziel der «Fortsetzung der gewohnten Lebensweise in an-
gemessener Weise» auch in Zukunft so erfolgreich wie bis 
anhin sichergestellt werden. 

Wenn bezüglich der versicherungstechnischen und finanz-
marktrelevanten Faktoren die «Justierung» nicht mehr 
stimmt, wird das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und 
Ausgaben relativ schnell nachhaltig gestört. Viele Pensi-
onskassen pass(t)en daher ihre technischen Grundlagen 
bereits den veränderten Rahmenbedingungen an. Die Füh-
rungsorgane nahmen somit ihre Verantwortung, das finan- ❯
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zielle Gleichgewicht der Pensionskasse aufrechtzuerhalten, 
bereits umfassend wahr, während auf Gesetzesstufe bis 
heute keine ausreichenden Korrekturen vorgenommen 
wurden. 

Es ist daher nachvollziehbar, wenn der Bundesrat in sei-
ner Strategie «Altersvorsorge 2020» eine Gesamtreform an-
strebt, die verschiedene Aspekte und Querbezüge für eine 
zukunftsfähige Altersvorsorge berücksichtigt. Die Leistun-
gen der 1. und 2. Säule werden gesamthaft betrachtet und 
aufeinander abgestimmt. Die geplante Reform hat die Er-
haltung des Leistungsniveaus der beiden Säulen zum Ziel. 
Versicherte interessieren sich in der Regel für ihr Gesamt-
einkommen im Ruhestand. Von welchen Säulen dieses im 
Detail kommt, wird eher als nebensächlich erachtet. Man 
will aber sicher sein, dass allenfalls notwendige Reform-
lasten fair verteilt werden. Zudem wollen die Versicherten 
ihre Vorsorgegelder professionell angelegt wissen. Für sie 
ist deshalb vor allem wichtig, dass die Ertrags- und Leis-
tungsziele erreicht werden. Es geht im vor uns liegenden 
Reformprozess darum, ausgewogene Lösungen zu finden, 
das «Fuder» nicht zu überladen, die finanzielle Belastungs-
fähigkeit der Bürger, Versicherten und Arbeitgeber nicht zu 
überfordern und letztlich die Verwaltungskosten der Pensi-
onskassen nicht weiter aufzublähen.

Um die notwendigen Anpassungen erfolgreich umsetzen 
zu können – und allenfalls auch 
Mehrheiten in einer Volksabstim-
mung zu finden – braucht es für die 
Versicherten nachvollziehbare Lö-
sungen. Im Moment ist noch eine 
ideologisch geprägte Diskussion  
zu beobachten, die orchestriert wird 
durch Volksinitiativen (u. a.  AHV 
plus) sowie politische Einzelvor- 
stösse. Es ist zu hoffen, dass in den  
nächsten Jahren trotz kritischer (Un-
ter-)töne sinnvolle und dauerhaft sta-
bile Lösungen, die  von Volk und 
Ständen akzeptiert werden, umge-
setzt werden können.

2013 war für die Pensionskassen 
grundsätzlich ein erfreuliches Jahr. 
Mehrheitlich wurden Renditen zwi-
schen 5% und 7% erzielt. Diese po- 
sitiven Ergebnisse führen zwar zu  

einer Verbesserung der finanziellen Lage der Pensionskas-
sen, dürfen uns aber nicht übermütig werden lassen. Auf-
grund der langfristigen Ausrichtung der Pensionskassen 
steht vielmehr das langfristige Gleichgewicht zwischen  
Aktiven und Passiven im Vordergrund. Die finanzielle  
Stabilität des Vorsorgesystems ist massgeblich von der Aus-
gestaltung der technischen Parameter abhängig. So sind 
der Mindestzinssatz und vor allem der Umwandlungssatz 
nachvollziehbar, transparent und versicherungs- sowie  
finanztechnisch korrekt zu definieren. Zu beachten ist 
schliesslich, dass der Äufnung der Reserven und Rückstel-
lungen weiterhin absolute Priorität eingeräumt werden 
sollte.

Aktivitäten
Im Berichtsjahr standen vor allem die nachfolgenden politi-
schen Vorlagen im ASIP-Fokus (vgl. auch Sozialpolitische 
Rundschau 2013).

Altersvorsorge 2020
Mit einer Gesamtvorlage sollen vor allem das AHVG und 

BVG umfassend revidiert werden. Gemäss Bundesrat  
schafft nur eine umfassende Antwort auf die Herausforde-
rungen der Zukunft die Vertrauensgrundlage, welche für 
die Akzeptanz der Reform notwendig ist. Bildlich geht es 

um ein Uhrwerk mit einzelnen Zahn- 
rädern, die alle ineinander greifen müssen, 
damit es am Schluss richtig funktioniert. 
Die Gesamtbetrachtung im Sinne einer 
umfassenden Auslegeordnung und Dar-
stellung der verschiedenen Handlungs- 
optionen bezüglich Leistungs- und Finan-
zierungsplänen ist somit gerechtfertigt, 
wenn auch für den politischen Entschei-
dungsprozess herausfordernd. Offen ist 
aus heutiger Sicht, ob im Hinblick auf die 
politische Beratung – immer vor dem Hin-
tergrund der Gesamtzielsetzungen – eine 
ausgewogene  Schwerpunktbildung   die Dis- 
kussion zielführender kanalisieren könnte. 
Vorerst schlägt der Bundesrat ein gesamt-
heitliches Reformpaket mit unterschied-
lichsten Massnahmen vor. Für den ASIP 
stehen insbesondere das Referenzrenten-
alter 65 für Mann und Frau sowie die  

Kommission

Aus- und Weiterbildung

Mitglieder
Martin Bieri
Sabino Di Mambro
Dr. Olivier Kern
David Pittet 
Franca Renzi Ferraro
Gregor Ruh
Jean-Marc Wanner

Daniel Dürr
Präsident
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Senkung des Mindest-Umwandlungs-
satzes unter Erhaltung des Leistungs- 
niveaus im Vordergrund. Die Verbesse-
rung des Leistungsniveaus für tiefere 
Löhne durch langfristige flankierende 
Massnahmen wie z. B. die Senkung des 
Koordinationsabzuges führt zwar zu 
Mehrkosten, ist aber sozialpolitisch er-
wünscht. Aufgrund der sich stellenden 
ökonomischen und demografischen  
Herausforderungen darf diese Reform 
auf keinen Fall scheitern. In diesem Sinn 
setzt sich der ASIP-Vorstand im Rahmen 
des Vernehmlassungsverfahrens, das  
bis Ende März 2014 dauert, unter Einbe-
zug der Mitglieder intensiv mit diesem 
aus unterschiedlichsten Massnahmen geschnürten Gesamt-
paket auseinander. 

Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei 
börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 

Die von der Bevölkerung im Frühjahr 2013 deutlich an-
genommene neue Verfassungsbestimmung «… Die Pensi-
onskassen stimmen im Interesse ihrer Versicherten ab und 
legen offen, wie sie gestimmt haben …» ist wie jede andere 
Verfassungsbestimmung nach den klassischen Methoden 
wie Wortlaut, Systematik, Zweck und Entstehungsgeschich-
te auszulegen. Der Text verknüpft zwei Ideen miteinander: 
Einerseits müssen Pensionskassen abstimmen, anderseits 
müssen sie aber ihr Stimmrecht immer im Interesse der 
Versicherten ausüben. 

Für die Pensionskassen steht insbesondere eine effizi-
ente, praxisgerechte und im Interesse der Versicherten lie-
gende Umsetzung zur Wahrnehmung der Aktionärsrechte 

ASIP

Fachtagungen
2014
27 .  Mai, Zürich
13.  Juni, Lausanne
  2.  Oktober, Zürich
24.  Oktober, Lausanne

 11.  April, Zürich
29. April, Lausanne 
   1.  Juli, Olten
29. Oktober, Zürich
  6. November, Lausanne

ASIP

Aus- und Weiterbildung 
Führungsorgane 2014

ASIP

Schwerpunkte 2014
❯ Diskussion Altersvorsorge 2020
❯ Transparenz der Vermögensverwaltungskosten
❯ Weiterbildung der Führungsorgane
❯ Interne und externe Kommunikation

im Vordergrund. Am 20. November  
2013 hat der Bundesrat die definitive 
Verordnung verabschiedet. Obwohl die 
Verordnung Anfang 2014 in Kraft ge-
treten ist, entfalten die Bestimmungen  
für Pensionskassen erst Wirkung ab  
1. Januar 2015. Das gibt den Führungs-
organen genügend Zeit, um eigen- 
verantwortlich die Grundsätze des 
Stimmrechtsverhaltens zu regeln. Das 
sozialpartnerschaftlich zusammenge-
setzte oberste Organ ist am besten ge-
eignet, das Verfahren für die Wahrneh-
mung der Stimmrechte zu definieren. 
Es liegt an ihm, festzulegen, nach wel-
chen Grundsätzen das Interesse der 

Versicherten bestimmt werden soll. Der ASIP wird seinen 
Mitgliedern bis spätestens im Sommer 2014 eine Umset-
zungshilfe zur Verfügung stellen. Die Zukunft wird zeigen, 
ob sich der für viele Pensionskassen zusätzliche Aufwand 
lohnen wird.

Kostentransparenz 
Im Rahmen der Strukturreform wurde Art. 48a BVV 2 

betreffend Ausweis der Verwaltungskosten von Vorsorge-
einrichtungen erweitert. Ziel ist es, eine möglichst hohe 
Kostentransparenz – insbesondere auch bezüglich der Ver-
mögensverwaltungskosten – zu erreichen. Im Berichtsjahr 
verabschiedete die OAK BV eine entsprechende Weisung, 
welche erstmals für die Jahresrechnung 2013 gilt.

Basis für die neu auszuweisenden Kosten von kollek-
tiven Anlageprodukten bildet die «Total Expense Ratio» 
(TER, Gesamtkostenquote), die in der Regel durch den An-
bieter oder Vermittler von Kollektivanlagen zur Verfügung 

Kommission

Privatrechtliche 
Vorsorgeeinrichtungen

Mitglieder
Beatrice Fluri 
Danilo Follador
Dr. Katharina Lüthy
Daniel Ruppen
Urs Stadelmann
Emmanuel Vauclaire
Dr. Hermann Walser

Dr. Markus Moser
Präsident

❯



6  |  ASIP Jahresbericht 2013

START VORSORGEJAHR 2013 

FACHTAGUNGEN/PRAXISSEMINARE

in Zürich und Lausanne mit Referaten  
zu folgenden Themen:

❯ Aktuelle vorsorgepolitische  
 Lagebeurteilung und Trends

❯ Aktuelle versicherungstechnische Fragen

❯ Ausweis der Vermögensverwaltungskosten  
 (Umsetzung der OAK BV-Weisung)

❯ Währungsmärkte: Liquide, aber nicht 

  transparent – Stolpersteine für Pensionskassen!

❯ Vorsorgeausgleich bei Scheidung:  

 Aktuelle Rechtsprechung – Gesetzesrevision

❯ Regress – Möglichkeiten für Pensionskassen

❯ Anlagepolitischer Ausblick: Chancen und  
 Risiken für Pensionskassen

❯ Welt der nachhaltigen Geldanlagen

gestellt wird und einem von der OAK 
genehmigten Kostenkonzept ent-
sprechen sollte. Diese TERs der ein-
zelnen Anlagen sind mit deren Markt-
werten per Bilanzstichtag zu 
multiplizieren (Stichtagsprinzip). Die 
so ermittelten Kosten sind als «trans-
parenter Vermögensverwaltungsauf-
wand» in der Betriebsrechnung zu-
sätzlich zu den bereits bisher 
gezeigten direkten Anlagekosten er-
tragsneutral zu verbuchen. Intranspa-
rente Anlagevehikel (ohne TER) sind 
im Anhang der Jahresrechnung ein-
zeln offenzulegen. Zudem sind im 
Anhang der Vermögensverwaltungsaufwand in Prozent der 
kostentransparenten Anlagen sowie die sogenannte  
Kostentransparenzquote (kostentransparente Anlagen im 
Verhältnis zu den Gesamtanlagen) offenzulegen. 

Der ASIP begrüsst die Verbesserung der 
Kostentransparenz. Er ist daher bestrebt, 
seinen Mitgliedern und einer breiteren  
Öffentlichkeit möglichst schnell, proaktiv 
und umfassend ein Bild über die Kosten-
situation in der beruflichen Vorsorge und 
die erfolgten Verbesserungen bei der 
Transparenz aufzeigen zu können. 

Vorsorgeausgleich bei 
Scheidung: Botschaft

Der Bundesrat will Mängel des Vorsor-
geausgleichs bei Scheidungen beseitigen. 
Er hat im Sommer 2013 die Botschaft zu 
einer entsprechenden Änderung des Zivil-

gesetzbuches (ZGB) verabschiedet. Demnach sollen künf-
tig die Vorsorgeansprüche auch dann geteilt werden, wenn 
im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens ein 
Ehegatte wegen Alter oder Invalidität bereits eine Rente 

ASIP

Dienstleistungen: Wissen schafft Vorsprung!
Im Berichtsjahr wurden folgende Referate, Stellungnahmen und Fachmitteilungen verfasst,  
den Mitgliedern zugestellt und auf der neu gestalteten Website www.asip.ch publiziert:

WEITERBILDUNGSSEMINARE FÜR MITGLIEDER  
DES OBERSTEN ORGANS VON PK

ASIP-VPS-VERANSTALTUNG

Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten  
von Führungsorganen der PK

WEITERE FÜHRUNGSINFORMATIONEN

❯ ASIP-Charta

❯ Ausbildung für Stiftungsräte

❯ ASIP-Performancevergleich

❯ Wahrnehmung der Aktionärsrechte: Kurzporträts der  
 in der Schweiz aktiven professionellen Aktionärsdienste/   
 Richtlinien für Institutionelle Investoren zur Ausübung   
 ihrer Mitwirkungsrechte bei Aktiengesellschaften

❯ Leitfaden für die Vermögensanlagen von VE

FACHMITTEILUNGEN

❯ Nr. 94: Retrozessionen

❯ Nr. 95: Eckwerte der beruflichen Vorsorge 2014

❯ Nr. 96: Sorgfaltspflichten der Vorsorgeeinrichtungen

❯ Nr. 97: Anrechnung von hypothetischen     
 Resterwerbseinkommen

Kommission

Gemeinschaftseinrichtungen

Mitglieder
Rolf Bolliger 
Sergio Bortolin
Martin Freiburghaus
Hans-Peter Gasser
Christian Kohli
Florian Theytaz

Jean Wey
Präsident

❯
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Die 16. Mitgliederversammlung stand 
ganz im Zeichen der Neuwahlen des 
Vorstandes. Dazu referierte Dr. Beat 
Kappeler über die aktuelle Entwicklung 
an den Finanzmärkten.

Die Veranstaltung, an der 
vorsorgepolitische Schwerpunkte 
diskutiert wurden, erhielt Besuch 
von einem Überraschungsgast. 
Viktor Giacobbo als Fredi Hinz 
hatte mit seinen aus dem realen 
Leben gegriffenen Pointen die 
Lacher auf seiner Seite.

Um die Führungsaufgaben  
in den Pensionskassen  
eigenverantwortlich wahr- 
nehmen zu können, müssen  
sich Führungsorgane nicht  
nur ausbilden, sondern  
sich auch regelmässig 
weiterbilden.

ASIP 2013

Mitgliederversammlung
Lausanne, 7. Mai

ASIP 2013

Start ins neue 
Vorsorgejahr
Bern, 15. Januar

ASIP 2013

Weiterbildung für Führungsorgane  
von Pensionskassen
Zürich, 4. April

 «ASIP bedeutet für mich:   
  Praxisorientierte   
  Aus- und Weiterbildungs-
    veranstaltungen.»

Marçal Decoppet, Directeur, La Collective 
de Prévoyance - COPRE
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Der ASIP organisiert für Führungs-
organe ein praxisnahes Tagesseminar 
zur Aktualisierung des notwendigen 
Fach- und Führungswissens
(vgl. www.asip.ch) 

ASIP 2013

Ausbildung für Führungsorgane  
von Pensionskassen
Olten, 4. Juli

Im Rahmen der Fachtagungen 
werden aktuelle Themen aus  
der beruflichen Vorsorge 
behandelt. Im Fokus stehen 
vorsorgepolitische, rechtliche, 
versicherungs- und anlage-
technische Fragestellungen.

Sowohl in Zürich als auch in 
Lausanne stossen unsere 
Fachtagungen auf grosses 
Interesse. Allen Teilnehmern und 
Referenten sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt.

ASIP 2013

Fachtagung
Zürich, 3. Oktober

ASIP 2013

Fachtagung
Lausanne, 8. November 

 «ASIP bedeutet für mich:  
     Praxisnahe, fachliche  
  Unterstützung in der  
       PK-Führung.»

Sabino Di Mambro, 
PAT-BVG, Leiter 
Organisation und  
Entwicklung



ASIP Jahresbericht 2013  |  9

bezieht. Unbestrittenermassen sind die für die Vorsorge 
vorgesehenen Mittel im Fall einer Scheidung unter den  
Beteiligten fair zu verteilen. Der ASIP unterstützt daher 
grundsätzlich die Verbesserungen, hält aber fest, dass der 
aktuelle Vorschlag in Zukunft zu administrativen Mehrauf-
wendungen führen und die Komplexität erhöhen wird. 
Entscheidend wird auch sein, dass auf Verordnungsstufe 
kein weiterer Regulierungsschub folgt. In diesem Sinn ist 
aus Sicht des ASIP insbesondere das neue (in der Ver-
nehmlassungsvorlage nicht vorgesehene) Rückwirkungs-
element bei den Übergangsbestimmungen im Rahmen der 
parlamentarischen Diskussionen zu streichen.

Mindestzinssatz 2014: 1,75%
Der Bundesrat legte den Mindestzinssatz 2014 gemäss 

der Empfehlung einer Mehrheit der BVG-Kommission auf 
1,75% fest. Trotz der jährlich wiederkehrenden Diskussion 
um die «richtige» Höhe lehnt der ASIP eine ex post-Bestim-
mung des Mindestzinses ab, weil dadurch die kurzfristige 
Sicht verstärkt, die Diskrepanz zwischen den Definitionen 
des technischen Zinses (Rentner) und des Zinses für das 
Altersguthaben (Aktive) vergrössert, die Systemvielfalt ge-
fährdet und die Versicherten im gleichen Jahr ungleich be-
handelt würden (bei Vorsorgefällen, 
Einlagen und WEF-Bezügen gäbe es ei-
nen anderen Mindestzinssatz als wenn 
kein Vorfall bis Jahresende eingetreten 
wäre). Zudem müssten die EDV-Syste-
me angepasst werden, und es würden 
zusätzliche Kosten generiert. All diese 
Nachteile wären ohne erkennbare Ver-
einfachungen im Entscheidungsprozess 
in Kauf zu nehmen, was sich aus un-
serer Sicht nicht lohnt.

Weitere politische Vorstösse
Der ASIP nahm zu weiteren Vorlagen 

Stellung, so zur geplanten Revision des 
Freizügigkeitsgesetzes bezüglich ver-
minderter  Garantien bei der Wahl ge-
wisser Anlagestrategien durch die Versi-
cherten, zu einem Vorentwurf zur 
Umsetzung der parlamentarischen Ini-
tiative «Stärkung der Wohlfahrtsfonds 
mit Ermessensleistungen» sowie zu ver-
schiedenen Weisungen der OAK BV  

(u. a. zur Unabhängigkeit des Experten für berufliche Vor-
sorge).

Internationale Aspekte
Als Mitglied der europäischen Verbände für privatrecht-

liche und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
konnten wir zu verschiedenen Themen – u. a. Freizügig-
keit oder Solvenztests – die Praxis und Erfahrungen mit 
diesen Themen in der Schweiz einbringen. Der ASIP wur-
de auch in die Diskussion um die Umsetzung des FATCA-
Abkommens mit den USA einbezogen. Ziel der USA ist die 
Unterbindung der Steuerhinterziehung von den USA ge-
genüber steuerpflichtigen Personen (Meldepflicht von Fi-
nanzinstituten). Das Parlament hat ein Umsetzungsgesetz 
verabschiedet, nach welchem insbesondere Pensionskas-
sen nicht unter den Anwendungsbereich von FATCA fallen.

Verbandsaktivitäten
Die Mitgliederversammlung vom 7. Mai 2013 in Lausanne 
stand im Zeichen der Neuwahlen des Vorstands. Fünf Vor-
standsmitglieder haben den Rücktritt eingereicht: Vizepräsi-
dent Dr. Jean Pfitzmann, Vizepräsidentin Brigitte Schmid, 
Martin Beyeler (alle aufgrund der statutarischen Amtszeitbe-

schränkung von 15 Jahren), Jacques 
Hoffmann und Martin Leuenberger (seit 
2007 im ASIP-Vorstand). Allen gebührt  
Dank für den langjährigen Einsatz.  
Neu gewählt wurden Jacques-Antoine  
Baudraz, Rolf Bolliger, Beatrice Eichen-
berger Schäpper, François Puricelli,  Jean 
Rémy Roulet und Gertrud Stoller-Latern-
ser. Als Präsident wurde Christoph Ryter 
bestätigt, als Vizepräsidenten wurden 
Dr. Markus Moser und Olivier Sandoz 
gewählt. Als Revisoren wurden Urs  
Sigrist und neu – als Nachfolger für den 
seit der Gründung des ASIP amtierenden 
Rudolf Noser – Corrado Tedeschi ge-
wählt. Stadtpräsident Daniel Brélaz 
überbrachte die Grüsse der Stadt Lau-
sanne. In seinem Referat «Geldschwem-
me und tiefe Zinsen: Wie wird dies  
enden?» beleuchtete Dr. Beat Kappeler 
unter Hinweis auf die Einflussnahme von 
Nationalbanken und Regierungen die  
aktuelle Entwicklung der Finanzmärkte.

Kommission

Fragen der 
Vermögensanlage

Mitglieder
Dr. Dominique Ammann 
Benno Flury
Gian Simon Heim 
Max-Eric Laubscher 
André Laville 
Thierry Montant 
Claude Schafer 
Dr. Wilfred Stoecklin
Dr. Jürg Tobler 
Alex Tüscher
Martin Wenk

Christoph Oeschger
Präsident

❯
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Bei unseren zahlreichen Veranstal-
tungen 2013 (ASIP-JAHRESSTART, Fach-
tagungen, Seminare) für Führungs- 
organe in der Deutschschweiz und  
Romandie standen Themen, die einen 
praxisorientierten Beitrag zur Aus- und 
Weiterbildung der Pensionskassen-Ver-
antwortlichen auf allen Stufen leisteten, 
im Fokus (vgl. Dienstleistungen, S. 6). 

In unseren Publikationen für Mitglie-
der (Fachmitteilungen und neuer, peri-
odisch elektronisch verschickter News-
letter) nahmen wir zu verschiedenen 
aktuellen (Rechts-)fragen Stellung. 
Mehrfach stand das Thema «Retrozessi-
onen» im Zentrum. Von den Pensions-
kassen-Verantwortlichen wird verlangt, 
dass sie sich im Rahmen ihrer treuhänderischen Sorgfalts-
pflicht aktiv mit dieser Thematik befassen (Umsetzung von 
Art. 48k BVV 2: Abgabe von Vermögensvorteilen). Mit ei-
ner Mustervorlage zeigten wir den Mitgliedern einen Weg 
zur Durchsetzung ihrer Ansprüche auf. Viele Pensionskas-
sen führ(t)en intensive, leider nicht immer erfolgreiche 
Diskussionen mit den involvierten Finanzinstituten. Es 
wird sich zeigen, ob letztlich die Rechtsprechung die offe-
nen Fragen im Interesse der Pensionskassen klären wird.

Der Dialog mit der Politik, den Medien und der Bevölke-
rung ist für den ASIP zentral. Im Berichtsjahr wurde der 
Informationsaustausch mit politischen Entscheidungsträ-
gern, der Bundesverwaltung, der Oberaufsichtskommissi-
on OAK BV und der Praxis intensiviert. In der 2011 gebil-
deten parlamentarischen Gruppe BVG wurde unter der 
Leitung von Ständerätin Christine Egerszegi auch 2013 der 
politische Meinungsaustausch fortgesetzt. 

In verschiedenen Medien (Zeitungen/Fernsehen/Radio/
Internet) wurde zu vorsorgepolitischen Fragen Stellung be-
zogen. Mit führenden Journalisten wurde vermehrt das Ge-
spräch gesucht. Die Social-Media-Kampagne wurde inten-
siviert und in der Social-Media-Szene positiv aufgenommen. 
Über verschiedene Blogbeiträge nehmen wir zu aktuellen 
Themen schnell Stellung. Gerne laden wir Sie ein, diese 
auf folgenden Kanälen zu verfolgen:

> www.mit-uns-fuer-uns.ch/blog

> www.facebook.com/mitunsfueruns

> twitter.com/pensionskassen.

An der Fachmesse 2. Säule in Lausanne 
ergaben sich zahlreiche interessante Ge-
spräche mit Besuchern des ASIP-Stan-
des. Als Anlaufstelle für die Mitglieder 
und Medienschaffenden leistete die Ge-
schäftsstelle wertvolle Dienste. Tatkräftig 
unterstützt wurde der Direktor durch 
Anneliese Zogg, den wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Dr. Michael Lauener sowie 
Yves-Marie Hostettler als Vertreter des 
ASIP in der Romandie. Ihnen sei allen 
für den engagierten Einsatz gedankt.

Auch der ASIP spürt die Konsolidie-
rung in der Schweizer Pensionskassen-
welt. Anschlüsse an Sammel- und Ge-
meinschaftsstiftungen, Fusionen oder 
Auflösungen von Vorsorgeeinrichtungen 

infolge Veränderungen auf der Arbeitgeberseite sowie  
Liquidationen von Wohlfahrtsfonds führten zu Austritten, 
denen aber auch Neueintritte gegenüberstanden. Ende 
2013 gehörten 982 Mitglieder (Vorjahr 1018) dem ASIP an. 
Gleichwohl vertritt der ASIP  über die Mitglieder rund zwei 
Drittel der in der beruflichen Vorsorge Versicherten sowie 
ein Vorsorgevermögen von über CHF 400 Mia. Mit dieser 
soliden Mitgliederbasis engagiert sich der ASIP als ernstzu-
nehmender Partner in der politischen Meinungsbildung 
und bringt die Stimme der Branche ein.

Fazit
Die sozialpartnerschaftlich aufgebaute berufliche Vorsorge 
ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte. Dennoch sind An-
passungen an die veränderten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse dringend notwendig. Ein offener, 
konstruktiver Dialog über eine nachhaltige, vertrauenswür-
dige und verlässliche Vorsorge in der Schweiz ist daher zu 
begrüssen. Zentral ist der Schutz des gebildeten Vorsorge-
vermögens als Eigentum der Versicherten. Gemeinsam mit 
Ihnen als Führungsorgan, als Geschäftsführer/-in, Mitarbei-
tende einer Vorsorgeeinrichtung oder an der Vorsorge In-
teressierte werden wir die bevorstehenden Herausforde-
rungen im Interesse der Versicherten erfolgreich bewältigen 
können. In diesem Sinn danken wir Ihnen für das dem ASIP 
entgegengebrachte Vertrauen und zählen weiterhin auf Ihre 
Unterstützung unserer Anliegen.  ❮

Zürich, im Februar 2014

Kommission
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Werner Hertzog
Präsident
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